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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1993

Norm

ZPO §227 I

WG Art5 Abs1

WG Art48 Abs1

Rechtssatz

Mit der Wechselklage, in der nicht die Erlassung eines Zahlungsauftrages beantragt wird, kann der Anspruch auf die

sechs Prozent übersteigende (Art 48 Abs 1 Z 2 WG) Verzinsung, die sich aus gesonderter Vereinbarung ergibt,

verbunden werden, soferne nicht die für die Geltendmachung wechselmäßiger Ansprüche geltenden

Sondervorschriften entgegenstehen.
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